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Unser Treuhandbüro wurde 1949 durch 
Wolfgang Birgelen gegründet. Das Angebot 
umfasste von Anfang an die Bereiche der 
kaufmännischen Betreuung kleinerer bis 
mittlerer Unternehmen einschliesslich die 
Sanierung.  

Mit der Übernahme des Geschäftes im Jahre 
1968 durch Elmar Birgelen wurde dieses An-
gebot ergänzt und laufend weiter ausgebaut, 
sodass wir heute in der Lage sind, unserer 
Kundschaft eine umfassende, professionelle, 

Wer  s ind  w i r  -  Was  wo l len  w i r ?  

Steuern 

� Steuerberatung 
� Steuererklärungen für 

natürliche und juristische 
Personen 

� Vertretung in Steuer-
sachen 

Buchhaltungen & 
Revisionen 

� Einrichten und Erstellen 
der Grundlagen für die 
Buchhaltung 

� Führung der Buchhaltung 
� Abschlüsse 
� MWST-Abrechnungen 
� Revisionen 
� Finanzplanung 

Erbschafts- 
angelegenheiten 

� Nachlassregelungen 
� Nachlassliquidationen 
� Erbrechtsfragen 
� Vertretung in Erbsachen 

Was b ie t en  w i r  Ihnen?  

Unternehmens-
beratungen 

� Firmengründungen 
� Firmenliquidationen 
� Unternehmens-

sanierungen 

Personaladministration 

� Monatliche Salär-
verarbeitungen mit 
Abrechnungen 

� Auswertungen 
� Sozialversicherungsab-

rechnungen 
� Lohnausweise 

Beratungen & allgemeine 
Treuhandfunktionen 

� Verträge 
� Administration 
� Domizilstelle 

Sollte das von Ihnen gesuchte Fachgebiet nicht aufgeführt sein, schildern Sie uns bitte Ihre Be-
dürfnisse. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen Lösungsvorschlag. 

Inkasso 

� Einzug von Forderungen 
� Bewirtschaftung von Ver-

lustscheinen 
� Durchführung von Boni-

tätsprüfungen 

Mitglied der 

Membre de la 

Membro della 

Liegenschaften 

� Beratung 
� Verwaltung 
� Verkauf 

Erhöhung  des  Verzugz inses  
Steuerpflichtige zahlen zur Zeit im Kanton 
Zürich einen Verzugszins von zwei Prozent, 
wenn sie 30 Tage nach Zustellung der defini-
tiven Steuerrechnung ihre Steuern noch nicht 
bezahlt haben. Dieser auch im interkantona-
len Vergleich sehr tiefe Zinssatz - es sind Ver-
zugszinse zwischen 4 Prozent und 5,5 Pro-
zent üblich - hat dazu geführt, dass viele Steu-
erpflichtige zuerst ihre höherverzinslichen 
Privatschulden abtragen, bevor sie ihre Steu-
erschulden begleichen. Gemäss den Feststel-
lungen der Gemeindesteuerämter haben dar-
um in letzter Zeit die Steuerausstände stark 
zugenommen. Der Regierungsrat hat nun den 
Verzugszins auf 4,5 Prozent erhöht, um einen 
Anreiz zu schaffen, die Steuerausstände 
schneller abzubauen. Gleichzeitig soll die 
Massnahme dazu beitragen, dass sich die Zahl 
zeitaufwändiger Eintreibungen der offenen 

Steuern vermindert. Der erhöhte Verzugs-
zins gilt ab Kalenderjahr 2008. 

Der so genannte Vergütungszins und der 
Ausgleichszins werden weiterhin wie bisher 
zwei Prozent betragen. Vergütungszins erhal-
ten diejenigen Steuerpflichtigen, die ihre 
Steuern vor dem 30. September eines Steuer-
jahres (Verfalltag) begleichen. Ausgleichszins 
ist der Zins, der für den Zeitraum zwischen 
der Fälligkeit der Steuerforderung und der 
Zustellung der Schlussrechnung erhoben 
wird. Der Vergütungszins oder der Aus-
gleichszins kommt auch dann zur Anwen-
dung, wenn Steuerpflichtige aufgrund eines 
Unterschiedes zwischen der provisorischen 
und der definitiven Steuerrechnung auf den 
Verfalltag zu viel oder zu wenig bezahlt ha-
ben. Quellenangabe: www.sk.zh.ch 

zielgerichtete Beratung und Auftragsausfüh-
rung anzubieten.  

Seit der Übernahme der Meierhofer Immobi-
lien-Treuhand AG konnten wir unsere Ange-
botspalette erweitern und sind seither in der 
Lage, Ihnen ebenfalls Dienstleistungen im 
Bereich der Liegenschaftenverwaltung anzu-
bieten.  

Dabei sind wir flexibel und erarbeiten inno-
vative Lösungen. Fordern Sie uns zu Höchst-
leistungen! 

Bergstrasse 195 
Postfach 324 
8707 Uetikon am See 
 
℡ +41 44 920 34 24 
�     +41 44 920 44 85 
�    info@meierhofer-treuhand.ch 
�     www.meierhofer-treuhand.ch 
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Meierhofer  
Immobilien-Treuhand AG 

Elmar Birgelen  
dipl. Treuhandexperte 

Liebe Leserin, lieber Leser         

Ein rasantes Jahr! Die Hurrikane geben ver-
mutlich den Takt an. „Dean“ hat zwar die 
vermuteten Verwüstungen unterlassen; doch 
der Nächste ist bereits unterwegs. Ich habe 
nun einen Bericht gesehen, in dem die zu-
nehmenden Tendenzen, aber auch die neuen 
Ausdehnungen und Richtungen beschrieben 
wurden. Es ist damit zu rechnen, dass in na-
her Zukunft solche Stürme weiter nach Nor-
den driften und damit nicht nur Florida, son-
dern auch weiter nördlich gelegene Städte bis 
hinauf nach New York bedrohen. Wissen-
schaftler sind nun damit beschäftigt, ob nicht 
eine Möglichkeit gefunden werden kann, die-
se Stürme zu beeinflussen. Sei es bezüglich 
der Richtung oder der Stärke. Wir werden 
sehen!?! 

Vor einigen Tagen war ich nun von einer 
Bank eingeladen worden, im kleinen Kreis 
die Entwicklung der Wirtschaft in der 
Schweiz, in Europa und weltweit analysiert 
zu erhalten. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem 
oben Gesagten lassen sich erkennen. Insbe-
sondere die Geschwindigkeit von Änderun-
gen nimmt augenfällig zu. Die Schnelllebig-
keit hat sich mit der zunehmenden Kommu-
nikationsgeschwindigkeit potenziert. Die Re-

aktionszeiten sind drastisch verkürzt worden. 

Wir versuchen nun, mit diesen Phänomenen 
klarzukommen. Unsere Kunden tragen uns 
einerseits diese Probleme vor oder wir entde-
cken sie, wenn wir deren Geschäftsbücher, 
vor allem im Bereich des Rechnungswesens, 
verarbeiten. Wir sind also aktuell am Ball.  

Nicht zuletzt die sich seit einigen Jahren in 
Kraft befindlichen Weiterbildungsvorschrif-
ten der Treuhand-Kammer und des Treu-
händer-Verbandes lassen uns keine Zeit ver-
lieren, unser Wissen in den verschiedenen 
Themenbereichen auf einem absolut aktuel-
len Stand zu halten.  

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen bei 
Ihren Geschäften beizustehen und Sie vor 
Stürmen und deren Auswirkungen zu bewah-
ren oder zumindest zu schützen.  

 
 
 
Ihr Elmar Birgelen 
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Edi tor ia l  -  von  E lmar  B i rg e l en  

im September  2007 

I N  D I E S E R  
A U SGA B E :  

Editorial - von  
Elmar Birgelen 
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Versuchte  
Steuerhinterziehung 
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Steueramnestie 2 

Bei Rechtsmissbrauch 
keine Teilung 
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Erste Fachanwälte in  
Arbeitsrecht oder  
Erbrecht 
 
Bei Rechtsmissbrauch 
keine Teilung 
(Fortsetzung) 
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Ve rsuchte  S t euerh inte rz i ehung  
Ein Steuerpflichtiger, der die von seinem 
Treuhänder ausgefüllte Steuererklärung un-
terzeichnet, übernimmt damit die Verant-
wortung für die Richtigkeit der darin enthal-
tenen Angaben. Er ist für Steuerwiderhand-
lungen selbst verantwortlich, soweit ihn ein 
Verschulden trifft. Er kann sich seiner Ver-
antwortlichkeit nicht dadurch entledigen, 
dass er geltend macht, er habe einen Vertre-
ter beigezogen. 
Indem ein Steuerpflichtiger die Steuererklä-
rung ohne jede Kontrolle unterzeichnet, 
missachtet er jegliche Vorsicht. Das Risiko, 
Einkommensbestandteile könnten vergessen 
werden, war im konkret beurteilten Fall so 
gross, dass das Verhalten des Beschwerde-
führers nur den Schluss zulässt, er habe eine 

unvollständige Veranlagung bewusst und 
willentlich in Kauf genommen, bzw. es sei 
ihm gleichgültig gewesen, wenn diese unvoll-
ständig ausfalle. Das stellt einen Eventual-
vorsatz dar.  
Über sein Einkommen aus selbstständiger 
und unselbstständiger Erwerbstätigkeit weiss 
der Beschwerdeführer selber am besten Be-
scheid, weshalb es ihm zuzumuten ist, die 
Steuererklärung auf Vollständigkeit hinsicht-
lich der Einkünfte zu kontrollieren. Indem 
der Beschwerdeführer die Steuererklärung 
ungeprüft unterzeichnete, nahm er mindes-
tens in Kauf, dass die Deklaration unvoll-
ständig sein könnte.  
Quellenangabe: Der Steuerentscheid  
Heft 7/2007 
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IST DAS 

SCHWEIZER 

STEUER-SYSTEM 

FÜR SIE EIN 

SCHWEIZER 

TEUER-SYSTEM? 

Bei uns sind Sie an der 

richtigen Adresse, wenn Sie 

jemanden suchen, der das 

Schweizer Steuersystem kennt 

wie seine Westentasche. Wir 

beraten Sie in allen 

fiskalischen Fragen, helfen 

Ihnen, Steuern zu sparen und 

sind Ihnen bei der Erstellung 

Ihrer Steuererklärung 

behilflich. Zudem 

informieren wir Sie über 

sämtliche 

Abzugsmöglichkeiten und 

füllen für Sie die nötigen 

Formulare für Einkommen, 

Vermögen, 

Grundstückgewinne, 

Erbschaften oder 

Schenkungen aus. Wir freuen 

uns auf Ihre 

Kontaktaufnahme. 

Nachdem der Bundesrat am 18. Oktober 
2006 eine Botschaft zum Bundesgesetz über 
die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen 
Selbstanzeige veröffentlicht (BBI 2006 8795) 
hatte, hat nunmehr die zuständige Kommis-
sion des Erstrates (WAK-S) am 21. August 
2007 das Geschäft vorberaten. Die Gesamt-
abstimmung wurde allerdings auf die nächste 
Kommissionssitzung vertagt, um der Verwal-
tung Zeit zur Abklärung der Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Massnahmen auf die 
Rückforderung von Sozialleistungen, bei-
spielsweise auf die Rückerstattung von zu 
Unrecht erhaltenen Ergänzungsleistungen, 
zu geben. 

Mit der von der WAK-S als „Mini-
Steueramnestie“ bezeichneten Vorlage will 
der Bundesrat mit zwei Massnahmen „die 
Steuerzahlenden motivieren, ihr bisher un-
versteuertes Vermögen zu deklarieren“. 

Zum Ersten sollen die Erben bei Offenle-
gung der Steuerhinterziehung des Erblassers 
von einer tieferen Nachsteuer profitieren. 
Nach der geltenden Regelung kann bei einer 
Steuerhinterziehung des Erblassers die  
Nachsteuer inklusive Verzugszins für bis zu 
zehn Jahre vor dem Tod des Erblassers ein-
gefordert werden. Neu soll sie mitsamt Ver-
zugszins nur noch für die letzten drei vor 
dem Todesjahr des Erblassers abgelaufenen 
Steuerperioden nachgefordert werden. (Eine 
Minderheit der WAK-S erachtet den Zeit-
raum von fünf Jahren als richtig.) Die Erben 
kommen allerdings nur dann in den Genuss 
der vereinfachten Erbennachbesteuerung, 
wenn sie ihre Mitwirkungspflicht erfüllen 
(insbesondere bei der Errichtung eines voll-
ständigen und genauen Nachlassinventars) 

und die Steuerbehörden noch keine Kennt-
nis von der Hinterziehung hatten. Treffen 
diese Voraussetzungen nicht zu, erfolgt nach 
wie vor eine ordentliche Nachbesteuerung 
bis auf zehn Jahre zurück. 

Zum Zweiten soll im Sinne einer individuel-
len Amnestie bei erstmaliger Offenlegung 
e i g e n e r  S t e u e r h i n t e r z i e h u n g e n 
(Selbstanzeige) auf die Erhebung der Busse 
verzichtet werden, so dass nur die geschulde-
te Steuer (Nachsteuer) und der Verzugszins 
entrichtet werden müssen. Solches soll nach 
dem Willen des Bundesrates allerdings nur 
einmal im Leben möglich sein. Erhoben 
würden dann einzig die ordentliche Nach-
steuer und der Verzugszins, und zwar für 
höchstens zehn Jahre. Bei jeder weiteren An-
zeige würde indessen die Busse wie bis anhin 
ein Fünftel der hinterzogenen Steuer betra-
gen und die Nachsteuer inklusive Verzugs-
zins erhoben. Die Möglichkeit zu einer straf-
losen Selbstanzeige besteht für natürliche 
und juristische Personen. Wie bei der verein-
fachten Erbennachbesteuerung kann die Pri-
vilegierung bei einer Selbstanzeige nur dann 
gewährt werden, wenn die Steuerbehörden 
noch keine Kenntnis von der Hinterziehung 
hatten und die steuerpflichtige Person die 
Steuerbehörden vorbehaltlos unterstützt. 

Beide vorgeschlagenen Massnahmen betref-
fen die direkte Bundessteuer sowie die Ein-
kommens- und Vermögenssteuern der Kan-
tone und Gemeinden. Alle übrigen eventuell 
nicht entrichteten Steuern und Abgaben wie 
Mehrwertsteuer, Verrechnungssteuer, Erb-
schafts- und Schenkungssteuern oder AHV/
IV-Beiträge bleiben einschliesslich Verzugs-
zins geschuldet. 
Quellenangabe: zsis 2007 N. 8a 

STEUERAMNEST IE  

Die für den Fall der Scheidung gesetzlich 
vorgeschriebene Teilung der während der 
Ehe angesparten Guthaben der beruflichen 
Vorsorge kann laut einem neuen Urteil des 
Bundesgerichts vom Richter verweigert wer-
den, wenn ein offenbarer Rechtsmissbrauch 
vorliegt (Art. 2 Abs. 2 Zivilgesetzbuch). 

Sofern im Zeitpunkt der Scheidung noch 
kein Vorsorgefall eingetreten ist, „hat jeder 
Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach 
dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer 
zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen 
Ehegatten“. Das Gericht kann indes die Tei-
lung ganz oder teilweise verweigern, „wenn 
sie aufgrund der güterrechtlichen Auseinan-

Be i  Rechtsmis sbrauch ke ine  Te i lung  
dersetzung oder der wirtschaftlichen Verhält-
nisse nach der Scheidung offensichtlich unbil-
lig wäre“ (Art. 122 und Art. 123 Abs. 2 Zivil-
gesetzbuch). 

Ob die Teilung auch gestützt auf das allge-
meine Verbot des Rechtsmissbrauchs verwei-
gert werden kann, hat das Bundesgericht bis-
her nie abschliessend entschieden, jetzt aber 
in einem neuen Grundsatzurteil grundsätzlich 
bejaht. Im Urteil der II. Zivilrechtlichen Ab-
teilung wird darauf verwiesen, dass sowohl 
die Teilung des güterrechtlichen Vorschlags 
wie auch ein Unterhaltsbeitrag wegen offen-
baren Rechtsmissbrauchs verweigert werden 
können.  (Fortsetzung auf Seite 3 unten) 
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EVERYTHING 

YOU ALWAYS 

WANTED TO 

KNOW ABOUT 

TAX 

If you are looking for 

someone who knows all the 

ins and outs of the Swiss tax 

law, you are at the right 

address. We will advise you 

on all fiscal matters, help you 

to reduce taxes and assist you 

in filling-in your tax returns. 

We will inform you of all 

possible tax deductions and 

gladly fill-in all forms 

pertaining to income, assets, 

capital gains, inheritances 

and gifts for you. We are 

very much looking forward 

to being of assistance to you 

soon. 
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Ers te  Fachanwä l te  in  Arbe i t s recht  
oder  Erbrecht  

wird es bereits Fachanwälte für weitere Be-
reiche (Familienrecht sowie Haftpflicht- und 
Versicherungsrecht) geben und die Einfüh-
rung zusätzlicher Spezialisierungen ist in Dis-
kussion. 

Eine vom SAV in Auftrag gegebene Link-
Umfrage vom Oktober 2001 hatte gezeigt: 
Rund zwei Drittel der potentiellen Klientin-
nen und Klienten wollen einen Spezialisten. 
Bisher mussten sich Rechtssuchende auf die 
Selbstdeklaration der Anwälte verlassen. 

Der veränderte Rechtsberatungsmarkt ist ein 
weiterer Grund für die Einführung des Fach-
anwalts. Dritte wie Banken, Versicherungen 
und Treuhandgesellschaften bieten immer 
mehr anwaltliche Dienstleistungen an. Des-
wegen bildeten sich immer häufiger grössere 
Kanzleien - für kleine werde es schwer, sich 
im Markt zu behaupten. Viele Rechtssuchen-
de wünschen sich aber kleinere Kanzleien, so 
SAV-Präsident Staehelin. Diese erhalten neu 
die Gelegenheit sich durch spezialisierte Be-
ratung zu profilieren. 

In vielen europäischen Ländern wie 
Deutschland oder Frankreich gibt es den 
Fachanwalt bereits seit einigen Jahren. In der 
Schweiz wurde ein eigenes Konzept entwi-
ckelt, das auf einer Mischung aus Praxis und 
Theorie basiert. Wie der an der Medienkon-
ferenz anwesende Präsident des Deutschen 
Anwaltvereins, Hartmut Kilger, erklärte, hat 
sich diese Formel etabliert: „Das System der 
Fachanwaltsausbildung wird in Deutschland 
von allen Beteiligten als Erfolg angesehen“. 
Über zwei Drittel der Bürger und Unterneh-
mer bevorzugten einen Anwalt für bestimm-
te Rechtsgebiete - Fachwissen ist neben per-
sönlicher Überzeugungskraft das wichtigste 
Kriterium bei der Anwaltswahl. 
Quellenangabe: Jusletter, 3.9.2007 

(Fortsetzung von Seite 2) Es muss daher 
auch die Teilung der Vorsorgeansprüche 
verweigert werden können, wenn diese 
 „Teilung im konkreten Einzelfall und bei 
Vorliegen eines dem gesetzlichen vergleich-
baren oder ähnlichen Tatbestandes gegen 
das Verbot des offenbaren Rechtsmiss-
brauchs verstiesse“. 

Im konkret beurteilten Fall eines geschiede-
nen Mannes, dem die kantonalen Richter die 
Teilung der Pensionskassenguthaben verwei-
gert hatten, weil er sich weder ernsthaft um 
Arbeit bemühte noch um die Familie küm-
merte, während seine Frau einen Vollzeitjob 

ausübte und zusätzlich den Haushalt führte, 
verneint das Bundesgericht indes einen 
Rechtsmissbrauch. Eine Teilung möge unter 
diesen Umständen in grober Weise gegen den 
Grundsatz der Gerechtigkeit verstossen, doch 
liege kein eigentlicher Rechtsmissbrauch vor, 
weshalb der Mann trotz allem Anspruch auf 
die Hälfte des Vorsorgeguthabens seiner Frau 
hat. Ein Rechtsmissbrauch setzt laut dem Ur-
teil aus Lausanne voraus, dass jemand einen 
anderen „zu einem bestimmten Verhalten 
verleitet, um daraus treuwidrig Vorteile zu 
ziehen“, wie dies etwa bei einer Scheinehe der 
Fall sein könnte.  
Quellenangabe: Jusletter, 17.9.2007 

Am 30. August 2007 haben die ersten 
Rechtsanwälte ihr Diplom „Fachanwalt 
SAV“, „Fachanwältin SAV“ verliehen be-
kommen. Der Titel steht für spezifisch aus-
gebildete, erfahrene und zertifizierte Rechts-
spezialisten. 

Arbeitsrecht und Erbrecht: In diesen beiden 
Rechtsgebieten haben sich die 43 Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte zu Fachanwäl-
ten SAV ausbilden lassen. Die ersten berufs-
begleitenden Ausbildungslehrgänge hatte der 
Schweizerische Anwaltsverband vergangenes 
Jahr in Zusammenarbeit mit den Universitä-
ten Bern, Basel, Fribourg, Luzern, St. Gallen 
und Zürich ins Leben gerufen. Nur wer über 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als 
Rechtsanwalt verfügt und eine überdurch-
schnittliche Tätigkeit im Fachgebiet nachwei-
sen kann, wird zum Kurs zugelassen. Die 
Kurse sind stark praxisbezogen. Erst wer 
den Spezialisierungskurs absolviert, eine 
schriftliche Prüfung und zugleich ein Fach-
gespräch besteht, darf sich „Fachanwalt 
SAV“ nennen. Strenge Auflagen gelten auch 
für die erfolgreichen Absolventen: Sie ver-
pflichten sich zur jährlichen Weiterbildung. 
 „Andernfalls wird dem Fachanwalt die Er-
laubnis, den Titel zu tragen, entzogen“, er-
gänzt Mirko Ros, Leiter des Projekts Fach-
anwalt SAV. 

Im Herbst folgen die Abschlüsse der Ausbil-
dung in Bau- und Immobilienrecht. Die Bi-
lanz der Beteiligten anlässlich der Medien-
konferenz vom 28. August 2007 fiel positiv 
aus: Verbandsvertreter, zukünftige Fachan-
wälte sowie die Universitäten, vertreten 
durch Prof. Peter Breitschmid, Ordinarius an 
der Universität Zürich, legten je aus eigener 
Optik dar, warum der neue Schritt als gelun-
gen bezeichnet werden kann. Nächstes Jahr 


